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1692 Mai 8 . , Innsbruck A

SCHREIBEN 1 VON PRAESIDENT , KANZLER , REGENT UND HOFKAMMERRAETEN
VON OBEROESTERREICH AN BUERGERMEISTER UND RAT VON
RADOLFZELL

Gestern sei vom oberösterreichischen geheimen Rat des Kaisers

[Leopold I . ] die Verfügung ergangen , "ahn alle Vorländtische beamb-

tungen , Zöll = undt Mauth , auch wohin es weitters vonnöthen , Generalinhibi-

tiones ergehen Zuelassen" , dass von nun an weder in die "Schweiz"  noch

in andere benachbarte Lande , die nicht zu Oesterreich und dem

Reiche gehörten , Getreide ausgeführt werden dürfe . Dieses Verbot

gelte für die kommenden 4 Monate oder so lange , als keine anders

lautenden Verordnungen erlassen würden.

Das Dokument ist unterzeichnet von "Der Rom. Kay . May. Praesidenten ,

CanzlerenRegenten undt Hoffcarmerrähte 0 , Oe . Landten " : Wolkenstein;

[Franz Christoph ? ] Rassler [ von Gammerschwang ] ; Freiherr Kon¬

stantin ] Zech [ von Deybach ] ; Jo [ hann ] Chr [ istoph ? ] von Pachen [ ? ]

Simon Wohlgemueth.

1) Als Dokument Nr . 5 bezeichnet . In der Dorsualnotiz wird vermerkt , der
Brief stamme von der oberösterreichischen Regierung und Hofkammer.

Kepie , von der gleichen Hand wie AH 1/69
AH 1 , 171 - 172 - Blatt 171 v  und 172 r  leer
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